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1. Steuerpflichtige Personen
Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-
enthalt in der Schweiz, die als Mitglieder der Verwal-
tung oder der Geschäftsführung von juristischen Perso-
nen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung in der
Schweiz tätig sind, unterliegen für die aus dieser Tätig-
keit erhaltenen Vergütungen der Quellensteuer. Das
Gleiche gilt für Mitglieder der Verwaltung oder Ge-
schäftsführung von ausländischen Unternehmungen mit
einer Betriebsstätte in der Schweiz, sofern die steuer-
baren Leistungen zu Lasten der in der Schweiz unter-
haltenen Betriebsstätte ausgerichtet werden.

Unter Mitgliedern der Verwaltung oder der Geschäfts-
führung sind jene Personen zu verstehen, welche stra-
tegische Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen ausüben,
ohne sich mit der laufenden operativen Geschäftslei-
tung zu befassen. Darunter fallen insbesondere:

- Verwaltungsräte einer AG
- Mitglieder der Verwaltung einer Kommandit-AG

oder Genossenschaft
- Angehörige der Direktion von juristischen Perso-

nen (Vereine, Stiftungen)
- Geschäftsführer einer GmbH

Für operative Tätigkeiten erfolgt die Besteuerung nach
dem ordentlichen Quellensteuertarif. Bezieht eine Per-
son eine Vergütung sowohl für strategische als auch für
operative Aufgaben, so ist der Bruttolohn entsprechend
dem Verhältnis der Aufgaben aufzuteilen.

2. Steuerbare Leistungen
Steuerbar sind alle Einkünfte, insbesondere Tantiemen,
Sitzungsgelder, festen Entschädigungen, Einkünfte aus
Mitarbeiterbeteiligungen und ähnlichen Vergütungen,
die der steuerpflichtigen Person in ihrer Eigenschaft als
Mitglied der Verwaltung oder der Geschäftsführung der
Unternehmung ausgerichtet werden. Das Gleiche gilt,
wenn die Vergütungen nicht der steuerpflichtigen Per-
son direkt, sondern einem Dritten zufliessen. Von der
Besteuerung ausgenommen sind einzig die anhand von
Belegen nachweisbaren Reise- und Übernachtungsspe-
sen.

3. Steuerberechnung
Die Quellensteuer beträgt 20 Prozent der Bruttoleistun-
gen. Sie wird nicht erhoben, wenn die von einem
Schuldner der steuerbaren Leistung ausgerichteten
steuerbaren Bruttoeinkünfte in einem Steuerjahr weni-
ger als CHF 300 betragen.

4. Vorbehalt der Doppelbesteuerungsabkommen
Gemäss den von der Schweiz abgeschlossenen Dop-
pelbesteuerungsabkommen können Entschädigungen
an Mitglieder der Verwaltung in der Schweiz nur be-
steuert werden, wenn die Gesellschaft als solche in der
Schweiz ansässig ist, d.h. hier nicht nur eine Betriebs-
stätte hat.

5. Verfahren
5.1 Die Unternehmung als Schuldner der steuerbaren

Leistung meldet die quellensteuerpflichtige Person
innert acht Tagen seit Fälligkeit der steuerbaren
Leistung der zuständigen Steuerbehörde. Die Mel-
dung hat folgende Angaben zur quellensteuer-
pflichtigen Person zu enthalten:

- Name und Vorname
- Geburtsdatum
- 13-stellige AHV-Nr. (falls bekannt)
- Vollständige Adresse im Ausland

5.2 Die Quellensteuer ist im Zeitpunkt der Auszahlung,
Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung der
steuerbaren Leistung fällig. Der Schuldner der
steuerbaren Leistung hat den Steuerbetrag gegen-
über der steuerpflichtigen Person in Abzug zu brin-
gen.

5.3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung hat über
die abgezogenen Quellensteuern abzurechnen, in-
dem er das vollständig ausgefüllte Abrechnungs-
formular innert 30 Tagen nach Beginn des auf die
Fälligkeit der Leistung folgenden Monats bei der
zuständigen Steuerbehörde einreicht.



5.4 Bei Kantonen mit Jahresmodell (FR, GE, TI, VD
und VS) hat der Schuldner der steuerbaren Leis-
tung die Quellensteuer zusammen mit der Abrech-
nung an zuständige Steuerbehörde zu überweisen.

Bei Kantonen mit Monatsmodell (übrige Kantone)
hat die Überweisung der Quellensteuer erst nach
der Rechnungsstellung durch die zuständige Steu-
erbehörde zu erfolgen.

Bei rechtzeitiger Abrechnung und Ablieferung der
Quellensteuer hat der Schuldner der steuerbaren
Leistung Anspruch auf eine Bezugsprovision von 1
bis 2 Prozent der abgelieferten Quellensteuer.

5.5 Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für
die korrekte Erhebung und Ablieferung der Quel-
lensteuer.

5.6 Die vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassung der
Quellensteuererhebung gilt als Steuerhinterzie-
hung.

6. Bescheinigung über den Steuerabzug
Der quellensteuerpflichtigen Person ist unaufgefordert
eine Bescheinigung über die Höhe der in Abzug ge-
brachten Quellensteuer auszustellen.

7. Rechtsmittel
Ist die quellensteuerpflichtige Person oder der Schuld-
ner der steuerbaren Leistung mit dem Quellensteuerab-
zug nicht einverstanden, oder hat die quellensteuer-
pflichtige Person keine Bescheinigung über den Steuer-
abzug erhalten, so können diese bis Ende März des auf
die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres eine
anfechtbare Verfügung über Bestand und Umfang der
Steuerpflicht bei der zuständigen Steuerbehörde verlan-
gen.

8. Auskünfte und Formularbezug
Weitere Auskünfte erteilt:
Steueramt des Kantons Solothurn
Natürliche Personen, Quellensteuer
Werkhofstrasse 29c
4509 Solothurn
Telefon 032 627 87 62

Die für den Steuerabzug erforderlichen Formulare
(Merkblätter, Abrechnungsformulare und Rückerstat-
tungsbegehren), können bei der oben aufgeführten Ad-
resse oder auf steueramt.so.ch bezogen werden.



Gesetzesauszüge
Auszug aus dem Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer

Art. 93 Verwaltungsräte
1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung
oder der Geschäftsführung von juristischen Perso-
nen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung in der
Schweiz sind für die ihnen ausgerichteten Tantie-
men, Sitzungsgelder, festen Entschädigungen und
ähnlichen Vergütungen steuerpflichtig.
2 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung
oder der Geschäftsführung ausländischer Unterneh-
mungen, welche in der Schweiz Betriebsstätten un-
terhalten, sind für die ihnen zu Lasten dieser Be-
triebsstätten ausgerichteten Tantiemen, Sitzungs-
gelder, festen Entschädigungen und ähnlichen Ver-
gütungen steuerpflichtig.
3 Die Steuer beträgt 5 Prozent der Bruttoeinkünfte.

Art. 99 Abgegoltene Steuer
Der Steuerabzug tritt an die Stelle der im ordent-
lichen Verfahren zu veranlagenden direkten Bun-
des-steuer.

Art. 100 Pflichten des Schuldners der
steuerbaren Leistung
1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist ver-
pflichtet:
a. bei Fälligkeit von Geldleistungen die geschuldete
Steuer zurückzubehalten und bei anderen Leistun-
gen (insbesondere Naturalleistungen und Trinkgel-
der) die geschuldete Steuer vom Steuerpflichtigen
einzufordern;
b. dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung oder eine
Bestätigung über den Steuerabzug auszustellen;
c. die Steuern periodisch der zuständigen Steuerbe-
hörde abzuliefern, mit ihr darüber abzurechnen
und ihr zur Kontrolle der Steuererhebung Einblick
in alle Unterlagen zu gewähren.
2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für
die Entrichtung der Quellensteuer.
3 Er erhält eine Bezugsprovision, deren Ansatz das
Eidgenössische Finanzdepartement festlegt.

Art. 136 Verfahrenspflichten
Der Steuerpflichtige und der Schuldner der steuer-
baren Leistung müssen der Veranlagungsbehörde
auf Verlangen über die für die Erhebung der Quel-
len-steuer massgebenden Verhältnisse mündlich
oder schriftlich Auskunft erteilen. Die Artikel 123-
129 gelten sinngemäss.

Art. 137 Verfügung
1 Ist der Steuerpflichtige oder der Schuldner der
steuerbaren Leistung mit dem Steuerabzug nicht
einverstanden, so kann er bis Ende März des auf die
Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahres
von der Verwaltungsbehörde eine Verfügung über
Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen.
2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung bleibt bis
zum rechtskräftigen Entscheid zum Steuerabzug
verpflichtet.

Art. 138 Nachforderung und Rückerstattung
1 Hat der Schuldner der steuerbaren Leistung den
Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenom-
men, so verpflichtet ihn die Veranlagungsbehörde
zur Nachzahlung. Der Rückgriff des Schuldners auf
den Steuerpflichtigen bleibt vorbehalten.
2 Hat der Schuldner der steuerbaren Leistung einen
zu hohen Steuerabzug vorgenommen, so muss er
dem Steuerpflichtigen die Differenz zurückzahlen.

Auszug aus dem Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der  Kan-
tone und Gemeinden

Art. 35 Geltungsbereich
1 Dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen wer-
den Personen, wenn sie keinen steuerrechtlichen
Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz haben:
c. Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäfts-
führung von juristischen Personen mit Sitz oder mit
tatsächlicher Verwaltung im Kanton für die ihnen
ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen
Entschädigungen und ähnlichen Vergütungen.
d. Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäfts-
führung von ausländischen Unternehmungen mit
Betriebsstätten im Kanton für die ihnen zu Lasten
dieser Betriebsstätten ausgerichteten Tantiemen,

Sitzungsgelder, festen Entschädigungen und ähnli-
chen Vergütungen.

Art. 36 Ausgestaltung des Steuerabzuges
3 In den Fällen von Artikel 35 Absatz 1 Buchstaben
c–g wird die Quellensteuer von den Bruttoeinkünf-
ten berechnet.

Art. 37 Pflichten des Schuldners der steuerba-
ren Leistung
1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung (Art. 32
und 35) haftet für die Entrichtung der Quellen-
steuer. Er ist verpflichtet:
a. die geschuldete Steuer bei Fälligkeit seiner Leis-
tung zurückzubehalten oder vom Steuerpflichtigen
einzufordern;
b. dem Steuerpflichtigen eine Bestätigung über den
Steuerabzug auszustellen;
c. die Steuern der zuständigen Steuerbehörde abzu-
liefern.
2 Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen,
wenn der Steuerpflichtige in einem anderen Kanton
steuerpflichtig ist.
3 Der Schuldner erhält eine Bezugsprovision.

Auszug aus dem Steuergesetz des
Kantons Solothurn

§ 115ter.
III. Organe juristischer Personen
1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung
oder der Geschäftsführung von juristischen Perso-
nen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Kan-
ton, sind für die ihnen ausgerichteten Tantiemen,
Sitzungsgelder, festen Entschädigungen und ähnli-
chen Vergütungen steuerpflichtig.
2 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung
oder der Geschäftsführung ausländischer Unterneh-
mungen, welche im Kanton Betriebsstätten unter-
halten, sind für die ihnen zu Lasten dieser Betriebs-
stätten ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder,
festen Entschädigungen und ähnlichen Vergütun-
gen steuerpflichtig.
3 Die Steuer beträgt 15% der Bruttoeinkünfte ein-
schliesslich aller Zulagen und Nebenbezüge. Dazu
gehören auch die Entschädigungen, die nicht dem
Steuerpflichtigen selber, sondern einem Dritten zu-
fliessen.

§ 116.
VIII. Begriffsbestimmung
Als im Ausland wohnhafte Steuerpflichtige nach
den §§ 115bis – 115septies gelten natürliche Personen
ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt
in der Schweiz und juristische Personen ohne Sitz
oder tatsächliche Verwaltung in der Schweiz.

§ 117.
IX. Abgegoltene Steuer
Der Steuerabzug tritt an die Stelle der im ordent-
lichen Verfahren zu veranlagenden Steuern des
Staates, der Einwohner- und Kirchgemeinden; er er-
höht sich um die entsprechenden Ansätze für die di-
rekte Bundessteuer.

§ 153. II. Pflichten,
1. Des Schuldners der steuerbaren Leistung
1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist ver-
pflichtet, sämtliche zur richtigen Steuererhebung
notwendigen Massnahmen zu treffen, insbeson-
dere
a) bei Fälligkeit von Geldleistungen die geschuldete
Steuer ungeachtet allfälliger Einwände oder Lohn-
pfändungen zurückzubehalten und bei anderen
Leistungen (insbesondere Naturalleistungen und
Trinkgeldern) die geschuldete Steuer vom Steuer-
pflichtigen einzufordern;
b) dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung oder Be-
stätigung über den Steuerabzug sowie auf Verlan-
gen einen Lohnausweis auszustellen;
c) die Steuern periodisch dem Kantonalen Steuer-
amt abzuliefern, mit ihm darüber abzurechnen, ihm
zur Kontrolle der Steuererhebung Einblick in alle
Unterlagen zu gewähren und ihm auf Verlangen
mündlich oder schriftlich Auskunft zu erteilen;
d) Steuerpflichtige, die der nachträglichen Veranla-
gung (§ 114sexies Abs.2) unterliegen, dem Kantona-
len Steueramt alljährlich unaufgefordert zu mel-
den.
2 Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen,
wenn der Arbeitnehmer in einem anderen Kanton
Wohnsitz oder Aufenthalt hat.

3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für
die Entrichtung der Quellensteuer.
4 Bei ordnungsgemässer Mitwirkung erhält er eine
Bezugsprovision, deren Ansatz das Finanzdeparte-
ment festlegt.

§ 154.
2. Des Steuerpflichtigen
Der Steuerpflichtige muss der Veranlagungsbe-
hörde und dem Schuldner der steuerbaren Leistung
über die für die Erhebung der Quellensteuer mass-
gebenden Verhältnisse mündlich oder schriftlich
Auskunft erteilen. Die §§ 140-145 gelten sinnge-
mäss.

§ 155.
III. Verfügung und Rechtsmittel
1 Ist der Steuerpflichtige, der Schuldner der steuer-
baren Leistung oder die Gemeinde mit dem Steuer-
abzug nicht einverstanden, können sie bis Ende
März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden
Kalenderjahres von der Veranlagungsbehörde eine
Verfügung über Bestand und Umfang der Steuer-
pflicht verlangen.
2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung bleibt bis
zum rechtskräftigen Entscheid zum Steuerabzug
verpflichtet.
3.Verfügungen über Quellensteuern stehen Veran-
lagungsverfügungen gleich. Der Steuerpflichtige,
der Schuldner der steuerbaren Leistung, das Finanz-
departement oder die beteiligte Gemeinde können
dagegen bei der Veranlagungsbehörde Einsprache,
gegen deren Einspracheentscheid Rekurs beim Kan-
tonalen Steuergericht erheben.

§ 156.
IV. Nachforderung und Rückerstattung
1 Hat der Schuldner der steuerbaren Leistung den
Steuerabzug nicht oder nur ungenügend vorge-
nommen, so verpflichtet ihn die Veranlagungsbe-
hörde zur Nachzahlung. Der Rückgriff des Schuld-
ners auf den Steuerpflichtigen bleibt vorbehalten.
2 Ist der Nachbezug beim Schuldner der steuerbaren
Leistung nicht möglich, kann das kantonale Steuer-
amt den Steuerpflichtigen zur Nachzahlung der von
ihm geschuldeten Quellensteuer verpflichten.
3 Hat der Schuldner der steuerbaren Leistung einen
zu hohen Steuerabzug vorgenommen, so muss er
dem Steuerpflichtigen die Differenz zurückzahlen.
4 Das kantonale Steueramt kann dem Steuerpflich-
tigen zuviel abgezogene und abgerechnete Quel-
lensteuern auch direkt zurückerstatten.

Auszug aus der Steuerverordnung Nr. 3

§ 14
Abrechnung und Fälligkeit
1 Die Schuldner der steuerbaren Leistung haben mo-
natlich auf dem offiziellen Abrechnungsformular
mit dem kantonalen Steueramt über die abgezo-
gene Quellensteuer abzurechnen.
3 Die Abrechnungen sind innert 15 Tagen nach Ab-
lauf der Abrechnungsperiode dem kantonalen
Steueramt einzureichen (Abrechnungsfrist).
4 Die aufgrund der Abrechnung geschuldeten Quel-
lensteuern sind innert 30 Tagen nach Zustellung der
Veranlagung und Rechnung dem kantonalen Steu-
eramt abzuliefern (Zahlungsfrist).
5 Auf verspätetet Zahlungen wird ein Verzugszins
entsprechend den Bestimmungen über die Verzin-
sung der direkten Staatssteuern erhoben.

§ 15
Bezugsprovision
1 Verletzt der Schuldner oder die Schuldnerin der
steuerbaren Leistung seine oder ihre Verfahrens-
pflichten, wird die Bezugsprovision auf die Hälfte
herabgesetzt.
2 Sie entfällt ganz, wenn das kantonale Steueramt
eine Schätzung der Quellensteuer vornehmen muss,
weil der Schuldner oder die Schuldnerin der steuer-
baren Leistung keine Abrechnung eingereicht hat,
oder wenn er betrieben werden muss.

§ 16
Bezugsminima
1 Die Quellensteuer wird nicht erhoben, wenn

b) die steuerbaren Leistungen an im Ausland wohn-
hafte Organe juristischer Personen im Sinne von §
115ter StG weniger als 1000 Franken beträgt.


